
Nr. 3 – Erfurt, den 10. März 2022 – 14. Jahrgang – Seite 53 – ISSN 2190-9865 12190

AMTSBLATT
DER EVANGELISCHEN KIRCHE

IN MITTELDEUTSCHLAND

Inhalt

Fürbitte für die 3. Tagung der III. Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland  
vom 27. bis 30. April 2022 in Naumburg 54

A. GESETZE, BESCHLÜSSE, VERORDNUNGEN, VERFÜGUNGEN
Verwaltungsdienstordnung für die Einzelvergütung im kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen  

Kirche in Mitteldeutschland vom 25. Januar 2022 54
Beschluss über die Änderung der Ordnung für den kirchlichen Eigenbetrieb „Tagungs- und Begegnungsstätten  

der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland“ vom 14. Dezember 2021 55
Urkunde über den Zusammenschluss der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Effelder, Meschenbach und  

Rauenstein zum Evangelischen Kirchengemeindeverband Frankenblick, Evangelischer Kirchenkreis Sonneberg 55

B. PERSONALNACHRICHTEN 55

C. STELLENAUSSCHREIBUNGEN 55

D. BEKANNTMACHUNGEN UND MITTEILUNGEN
Umlage von Versicherungsprämien – Umlageprämien 2022 62
Veränderungen, Aufhebungen und Errichtungen von Stellen für Pfarrerinnen, Pfarrer und ordinierte  

Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen im Rahmen der landeskirchlichen Festlegungen 62
Bibliotheksfonds der EKM zur Sicherung historischer Handschriften- und Buchbestände in der EKM 64
Vorbereitungen zur Wahl der Pfarrvertretung 2022 64
Bekanntgabe und Außergeltungsetzung von Kirchensiegeln 65



Seite 54 Amtsblatt Nr. 3 – 10. März 2022

Fürbitte 

für die 3. Tagung der III. Landessynode
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

vom 27. bis 30. April 2022 in Naumburg

Die 3. Tagung der III. Landessynode der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland ist vom 27. bis 30. April 2022 nach 
Naumburg einberufen worden.
Einen Schwerpunkt bildet die in die Synodaltagung eingebet-
tete Jugendsynode am 29. und 30. April zum Thema „Genera-
tionengerechte Kirche“.
Auf der Tagesordnung stehen weiterhin der Bericht aus dem 
Landeskirchenrat und der Regionalbischofsbericht aus dem 
Sprengel Magdeburg.
Außerdem steht die Wahl einer Regionalbischöfin bzw. eines 
Regionalbischofs für den Sprengel Magdeburg an.
Die Landessynode wird weiterhin über mehrere Kirchen-
gesetze und den Kollektenplan für das Haushaltsjahr 2023 
beraten.

Wir bitten die Gemeinden, die Tagung der Landessynode in 
ihre Fürbitte aufzunehmen.

Erfurt, den 7. Februar 2022  Dieter Lomberg 
(1111-03:0003)   Präses

A. GESETZE, BESCHLÜSSE,  
VERORDNUNGEN, VERFÜGUNGEN

Verwaltungsdienstordnung für die  
Einzelvergütung im kirchenmusikalischen 

Dienst in der Evangelischen Kirche  
in Mitteldeutschland

Vom 25. Januar 2022

Das Landeskirchenamt hat aufgrund von Artikel 63 Absatz 1  
Satz 3 der Verfassung der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM) vom  
5. Juli 2008 (ABl. S. 183), zuletzt geändert durch Kirchenge-
setz vom 17. April 2021 (ABl. S. 98) folgende Verwaltungs- 
anordnung erlassen:

§ 1

Es gelten folgende Regelsätze für die Einzelvergütung kir-
chenmusikalischer Dienste durch Kirchengemeinden, Kirchen-
gemeindeverbände und Kirchenkreise:

mit  
Prüfung

(A, B oder 
vergleich-

bar)

mit  
Prüfung
(C oder 

vergleich-
bar)

mit  
Prüfung

ohne  
Prüfung
(D oder 

vergleich-
bar)

Gottesdienst 
mit Orgelspiel 
oder Chor- 
leitung

45 Euro 35 Euro 30 Euro 25 Euro

Gottesdienst 
mit Orgelspiel 
und Abend-
mahl oder 
Chorleitung1

50 Euro 40 Euro 35 Euro 30 Euro

Kasualgottes-
dienst 1,2 

45 Euro 35 Euro 30 Euro 25 Euro

Chor-/Instru-
mentalprobe 
(60 Minuten) 1,3

45 Euro 35  Euro 30 Euro 25 Euro

§ 2

Hauptberuflich tätigen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
kern werden nur Dienste außerhalb ihres Dienstauftrages vergütet.

§ 3

Durch den Dienst entstehende Fahrtkosten sind nach den 
jeweils geltenden reisekostenrechtlichen Regelungen zu erstat-
ten. Außerdem werden bare Auslagen erstattet.

§ 4

(1) Bei regelmäßigen kirchenmusikalischen Diensten, auch 
geringen Umfangs, soll in der Regel die Kirchliche Arbeitsver-
tragsordnung zur Anwendung kommen.
(2) Grundlage für die Zahlung von Einzelvergütungen und Aus-
lagen ist der Abschluss eines Honorarvertrages. Bei wiederkeh-
renden Diensten kann ein Rahmenvertrag abgeschlossen werden, 
der ein Tätigwerden nach Bedarf beschreibt und somit bei jedem 
Einzeldienst erneut zur Anwendung kommt. Ein Anspruch auf 
Beauftragung in jedem Bedarfsfall entsteht dadurch nicht. Über 
die geleisteten Dienste ist eine Abrechnung zu erstellen.

§ 5

(1) Die Verwaltungsdienstordnung tritt am 1. März 2022 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verwaltungsdienstordnung für die 
Einzelvergütung im kirchenmusikalischen Dienst in der  
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland vom 27. Sep-
tember 2011 (ABl. S. 251), geändert am 20. September 2016 
(ABl. S. 174), außer Kraft.

Erfurt, den 25. Januar 2022 
(5803-01) 

Das Landeskirchenamt  Dr. Jan Lemke 
der Evangelischen Kirche   Präsident 
in Mitteldeutschland

1 Bei erhöhtem Aufwand sind abweichende Vereinbarungen mög-
lich.

2 Andere Vereinbarungen mit Bestattungsunternehmen oder ande-
ren Dritten bleiben unbenommen.

3 Der Betrag ist auf die übliche Probenzeit anzupassen.
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Beschluss über die Änderung der Ordnung für 
den kirchlichen Eigenbetrieb „Tagungs- und 
Begegnungsstätten der Evangelischen Kirche 

in Mitteldeutschland“

Vom 14. Dezember 2021

Das Kollegium des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kir- 
che in Mitteldeutschland hat aufgrund von Artikel 63 Absatz 2 
Nummer 1, 2 und 7 der Verfassung der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland (Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM) 
vom 5. Juli 2008 (ABl. S. 183), zuletzt geändert am 17. April 
2021 (ABl. S. 98) beschlossen:

Artikel 1

Die Ordnung für den kirchlichen Eigenbetrieb „Tagungs- und 
Begegnungsstätten der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land“ vom 30. Januar 2018 (ABl. S 82), geändert am 6. Oktober 
2020 (ABl. S. 246, ber. 2021 S. 64) wird wie folgt geändert:

1. § 7 Absatz 2 Nummer 8 wird wie folgt neu gefasst: 
„8. die Begründung, Änderung und Beendigung der pri-
vatrechtlichen Dienstverhältnisse,“

Artikel 2

Die Änderung wird rückwirkend am 14. Dezember 2021 wirksam.

Erfurt, den 14. Dezember 2021 
(5560-01:0004)

Das Landeskirchenamt  Dr. Jan Lemke
der Evangelischen Kirche  Präsident
in Mitteldeutschland

Urkunde
über den Zusammenschluss

der Evangelisch-Lutherischen  
Kirchengemeinden Effelder, Meschenbach  

und Rauenstein zum  
Evangelischen Kirchengemeindeverband  

Frankenblick
Evangelischer Kirchenkreis Sonneberg

Aufgrund von Artikel 21 Absatz 5 der Verfassung der Evange-
lischen Kirche in Mitteldeutschland (Kirchenverfassung EKM 
– KVerfEKM) vom 5. Juli 2008 (ABl. S. 183) hat der Kreiskir-
chenrat des Evangelischen Kirchenkreises Sonneberg am  
20. April 2021 und 23. November 2021 auf Antrag der betei-
ligten Kirchengemeinden Folgendes beschlossen:

§ 1

Die Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Effelder, 
Meschenbach und Rauenstein schließen sich zu einem Kir-
chengemeindeverband zusammen.

§ 2

Der neu gebildete Kirchengemeindeverband trägt den Namen 
„Evangelischer Kirchengemeindeverband Frankenblick“.

§ 3

Der Zusammenschluss erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2022.

Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland hat den Beschluss des Kreiskirchenrates durch 
Bescheid vom 24. November 2021 genehmigt.

Erfurt, 26. Januar 2022
(1433)

Das Landeskirchenamt  Dr. Jan Lemke
der Evangelischen Kirche  Präsident
in Mitteldeutschland

B. PERSONALNACHRICHTEN

  

C. STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Bewerbungsberechtigung:
Bewerbungsberechtigt sind Pfarrer*innen (m/w/d) sowie 
ordinierte Gemeindepädagog*innen (m/w/d) im Dienst der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland oder der Evange-
lischen Landeskirche Anhalts, denen die Anstellungsfähigkeit 
gemäß § 16 Pfarrdienstgesetz.EKD zuerkannt wurde, nach 
Maßgabe der jeweiligen berufsspezifischen Schwerpunktset-
zung, der dafür notwendigen Ausbildungsvoraussetzungen und 
der fachlichen Eignung (PfStG § 4 Abs. 1). Näheres ist der 
jeweiligen Stellenausschreibung zu entnehmen.

Bewerbungen von Pfarrer*innen bzw. ordinierten Gemeinde-
pädagog*innen der EKM, die noch nicht fünf Jahre Inhaber 
bzw. Inhaberin einer Pfarrstelle sind, können in begründeten 
Fällen vom Landeskirchenamt auf Antrag zugelassen werden 
(PfStG § 4 Abs. 3). Pfarrer*innen der Evangelischen Lan-
deskirche Anhalts, die noch nicht fünf Jahre Inhaber bzw. 
Inhaberin einer Pfarrstelle sind, haben ihre Berechtigung zur 
Bewerbung zuvor abzuklären und durch Vorlage einer entspre-
chenden Bescheinigung ihrer Landeskirche nachzuweisen.

Bewerbungsunterlagen:
Die Bewerbungen sind formlos unter Beifügung einer Begrün-
dung/Motivation (mit eventueller Ausführung zu bisherigen 
oder geplanten Schwerpunkten im Dienst) und eines tabellari-
schen Lebenslaufes, ggf. ergänzt mit Zertifikaten von stellen-
relevanten Fort- und Weiterbildungen, einzureichen. 
Für Bewerber und Bewerberinnen der Evangelischen Landes-
kirche Anhalts ist zugleich mit der Bewerbung das Einver-
ständnis zur Übersendung der Personalakte an das Landeskir-
chenamt zu erklären.

Bewerbungsfrist und Bewerbungsweg:
Bewerbungen sind bis zum Ende des Folgemonats nach Er-
scheinen des Amtsblattes an das Landeskirchenamt der EKM, 
Personaldezernat, Referat P3, Kirchenrätin Bettina Mühlig, 
Michaelisstr. 39, 99084 Erfurt, zu richten.
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Für den fristgerechten Eingang ist der Eingangsstempel im 
Landeskirchenamt entscheidend (nicht der Poststempel)!

Pfarrstellen in der Landeskirche Anhalts und andere Stellen:
Pfarrer*innen (m/w/d) der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland können sich aufgrund der Vereinbarung zum 
gemeinsamen Bewerbungsraum auch auf freie Stellen in der 
Landeskirche Anhalts bewerben. Hinweise auf Stellenausschrei-
bungen finden Sie unter https://www.landeskirche-anhalts.de/
stellen.

Stellen für Mitarbeitende im Verkündigungsdienst werden in 
EKM-intern und auf der Website der EKM ausgeschrieben 
(https://www.ekmd.de/service/stellenangebote).

Ausgeschrieben bzw. nochmals ausgeschrieben werden folgende 
Pfarrstellen:

I. Gemeindepfarrstellen
1. Pfarrstelle Bad Salzungen 1 mit Leimbach und Immelborn
2. Pfarrstelle Bad Tennstedt
3. Pfarrstelle Bleicherode
4. Pfarrstelle Urnshausen

II. Kreispfarrstellen
1. Kreisgemeindepädagogenstelle mit pfarramtlicher Beauf-

tragung im Pfarrbereich Schlagenthin
2. Kreispfarrstelle für Krankenhausseelsorge am Harzklini-

kum D.C. Erxleben Wernigerode und der Lungenklinik 
Ballenstedt/Harz GmbH

3. Kreisschulpfarrstelle im Kirchenkreis Bad Salzun-
gen-Dermbach

III. Superintendentenstellen
1. Superintendentenstelle im Kirchenkreis Salzwedel

IV. landeskirchliche Stellen
---

Zu I. 1.:
Pfarrstelle Bad Salzungen 1 mit Leimbach und Immelborn
Sprengel: Erfurt
Kirchenkreis: Bad Salzungen-Dermbach
Stellenumfang: 100 Prozent
Predigtstätten: 3
Gemeindeglieder: 1 370
Dienstsitz: Bad Salzungen
Dienstwohnung: vorhanden
Dienstbeginn: baldmöglichst
bewerbungsberechtigter Personenkreis: Pfarrer*innen (m/w/d) 
sowie ordinierte/r Gemeindepädagog*innen (m/w/d)
Besetzungsrecht: durch das Landeskirchenamt

In Bad Salzungen ist die Pfarrstelle 1 mit Leimbach und Im-
melborn neu zu besetzen. Die Stelle ist für eine/n interessier-
te/n Pfarrer*in bzw. eine/n ordinierte/n Gemeindepädagog*in 
geeignet. Da zugleich die benachbarte Pfarrstelle Urnshausen 
zu besetzen ist, freuen wir uns auch über ein Ehepaar oder eine 
gemeinsame Stellenbesetzung.
Mit der Pfarrstelle ist die Geschäftsführung der drei eigenständi-
gen Kirchengemeinden sowie der St. Wendel-Stiftung verbunden.
In der Region Bad Salzungen und den zugehörigen sieben 
selbständigen Kirchengemeinden Bad Salzungen, Leimbach, 
Immelborn, Langenfeld, Tiefenort, Möhra und Ettenhausen 
arbeiten derzeit zwei weitere Pfarrer (in Möhra und Tiefen-
ort), ein Kirchenmusiker, eine Gemeindepädagogin sowie 
eine Verwaltungsmitarbeiterin zusammen. Wir möchten im 

Kirchenkreis solche multiprofessionellen Teams fördern und 
unterstützen. Die Superintendentenstelle in Bad Salzungen 
ist derzeit vakant und wird hoffentlich in absehbarer Zeit neu 
besetzt. Mit dieser Stelle ist ein Predigtauftrag verknüpft.

Das Hauptdomizil der Kirchengemeinde Bad Salzungen 
ist die renovierte Stadtkirche St. Simplicius von 1789 mit 
sonntäglichen Gottesdiensten. Ferner gehören dazu das 2021 
komplett sanierte Martin-Luther-Gemeindehaus, die Kapelle 
„St. Wendel“ sowie die Kirche Wildprechtroda. Regelmäßige 
Andachten gibt es im ökumenischen Kindergarten und in den 
beiden Altenpflegezentren im Stadtgebiet.
Zum Dienstbereich gehören neben einem Teil der Kirchenge-
meinde Bad Salzungen die ländlichen Kirchengemeinden Leim-
bach und Immelborn, die eine aktive Zusammenarbeit mit Verei-
nen und ihren selbständigen Gemeindeverwaltungen pflegen.
Die Kirchengemeinde Immelborn, 5 km von Bad Salzungen 
entfernt, hat 340 Gemeindeglieder, eine wunderschöne Kirche 
in baulich gutem Zustand und ein Gemeindehaus. 14-tägig fin-
den Gottesdienste und monatlich Gemeindenachmittage statt.
Die Kirchengemeinde Leimbach, 3 km von Bad Salzungen ent-
fernt, hat 310 Gemeindeglieder und eine sanierte Kirche. Got-
tesdienste finden 14-tägig und Gemeindenachmittage monatlich 
statt. Es existieren ein Chor und eine ehrenamtliche Organistin.

Wir bieten als Kirchengemeinden:
• einen gelebten christlichen Glauben, der einladend Gottes 

Liebe zuspricht und weitergibt,
• engagierte Gemeindekirchenräte und Ehrenamtliche in 

allen drei Kirchengemeinden,
• eine lebendige Arbeit mit Kindern (Krabbelgruppe, Klein-

kindergruppe, Kindergottesdienst und Christenlehre),
• ein reiches kirchenmusikalisches Angebot (Motettenchor, 

Ökumenische Stadtkantorei, Kinderchor, Posaunenchor 
und unsere berühmte Reger-Orgel),

• eine Dienstrunde der hauptamtlichen Mitarbeitenden vor 
Ort einschließlich der Kreisdiakoniemitarbeiterin,

• eine Bürogemeinschaft von Kirchengemeinde und 
Kirchenkreis im Pfarrhaus sowie der Buchungs- und 
Kassenstelle vor Ort,

• ein neu saniertes, mit Leben zu füllendes Gemeindehaus,
• und eine attraktive Kreis-, Garnisons- und Kurstadt, von 

der Sie sich am besten gleich selbst ein Bild machen unter 
www.badsalzungen.de! Wichtiges sei schnell genannt: ein 
ökumenischer Kindergarten, alle Schularten, eine Musik-
schule, ein Kino, ein Freibad und vieles andere. Von der 
Lebensqualität zeigen wir Ihnen gern persönlich mehr.

Eine Dienstwohnung steht im Pfarrhaus Pestalozzistr. 16 zur 
Verfügung. Das Haus (Fachwerk/Klinker) wurde im Jahr 1900 
erbaut und ist teilsaniert.
Die Wohnung besteht aus fünf Zimmern, Küche, Bad, 
separatem WC, 105 m², Keller, geräumiger Dachboden. Zur 
Dienstwohnung gehören PKW-Stellplätze sowie ein Amts-
zimmer im Erdgeschoss. Ein kleiner Garten umgibt das Haus. 
Das Pfarrhaus liegt mitten im Zentrum. Stadtkirche, Rathaus, 
Markt, Einkaufszentrum, Bahnhof und viele Geschäfte sind 
fußläufig in fünf Minuten zu erreichen, ebenso der Kurpark 
am Burgsee sowie das Soleheilbad.

Uns ist wichtig: Sollten Sie aufgrund der Familiensituation an-
dere Raumanforderungen haben, werden wir mit allen Kräften 
nach einer Lösung für Sie suchen.

Wir suchen eine Persönlichkeit:
• die leidenschaftlich die biblischen Zeugnisse auslegen 

und besonders in den lutherischen Bekenntnissen eine 
Glaubenshilfe für sich entdeckt hat,
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• die Freude an der Arbeit mit den verschiedenen Generatio-
nen in unserer Gemeinde hat (Familien, Kinder, Konfir-
manden, Jugendliche und Senioren),

• die neben den traditionellen Gottesdiensten auch andere 
Gottesdienstformen wie Familiengottesdienste, Martins-
feier und Gemeindefeste als Bereicherung erlebt und 
mitgestaltet,

• die die Beziehungen zur katholischen Gemeinde und zu 
Landeskirchlicher Gemeinschaft und Freikirchen pflegt,

• die die gute Zusammenarbeit mit der Stadt/Gemeinde und 
den diakonischen, öffentlichen und kulturellen Einrichtun-
gen fortführt und die Öffentlichkeitsarbeit gestaltet,

• die ehrenamtliche Mitarbeitende entdeckt, begleitet und 
zurüstet und im Team arbeiten kann,

• die gern Gemeinde aufbaut im Vertrauen auf den Heiligen 
Geist und die Begabungen der Menschen vor Ort zu 
schätzen weiß.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Bewerbung und 
bieten gern an, Ihnen unsere Gemeinden und Aufgabenfelder 
persönlich vorzustellen.

Amtshandlungen:
 Bad Salzungen, Immelborn, Leimbach
 2019 2020
Taufen: 14 13
Konfirmationen: 6 7
Trauungen: 1 1
Bestattungen: 28 25

Weitere Auskünfte erteilen:
• amtierender Superintendent Alfred Spekker,  

Tel.: 036946/32104 bzw. 0172/5331368,  
E-Mail: alfred.spekker@kkbasa.de

• Dr. Andreas Jung, Vorsitzender GKR Bad Salzungen,  
Tel.: 0151/46182012

• Herr Michael Himmel, GKR Immelborn,  
Tel.: 03695/600201

• Frau Claudia Gedat-Scholz, stellvertretende Vorsitzende 
GKR Leimbach, Tel.: 0177/1672719

Zu I. 2.:
Pfarrstelle Bad Tennstedt
Sprengel: Erfurt
Kirchenkreis: Mühlhausen
Stellenumfang: 100 Prozent
Predigtstätten: 8
Gemeindeglieder: 1 230
Dienstsitz: Bad Tennstedt
Dienstwohnung: vorhanden
Dienstbeginn: baldmöglichst
bewerbungsberechtigter Personenkreis: Pfarrer*innen (m/w/d)
Besetzungsrecht: durch das Landeskirchenamt

Allgemeines und Infrastruktur:
Bad Tennstedt ist eine kleine Kurstadt mit Geschichte. Die Lan-
deshaupt Erfurt ist in ca. 30 Minuten mit dem Auto zu erreichen. 
Kindergarten, Grund- und Regelschule, Zahn- und Arztpraxis 
sowie eine Rehabilitationsklinik befinden sich in Bad Tennstedt.
Der Pfarrbereich ist in zwei Kirchspiele zusammengefasst, zu 
denen neben Bad Tennstedt die Kirchengemeinden Ballhau-
sen, Kutzleben, Lützensömmern, Haussömmern, Hornsöm-
mern, Mittelsömmern und Bruchstedt gehören.
Alle Orte sind von ländlichen Traditionen geprägt.
Die Gebäude und Kirchen sind größtenteils in einem guten 
baulichen Zustand.

Dienstwohnung:
Die renovierte Pfarrdienstwohnung befindet sich im Oberge-
schoss des grundsanierten Pfarrhauses in Bad Tennstedt. Die 
Wohnung umfasst ca. 130 m² und hat sechs Zimmer, Küche, 
Bad und Flur.

Gemeindeleben:
Der Pfarrbereich gehört zur Region Bad Langensalza und zum 
anerkannten Erprobungsraum des Kirchenkreises.
Alle Hauptamtlichen arbeiten in einem Regionalteam mit 
den Mitarbeitenden des Erprobungsraums zusammen. Diese 
Planungs- und Leitungsgruppe weiß sich verantwortlich 
für geistliches Gemeindewachstum, für das Vernetzen der 
einzelnen Kirchengemeinden und das Zusammenwachsen der 
Kirchengemeinden in der Region. Darüber hinaus gehört zu 
diesem Regionalteam eine Kirchbaureferentin, die sich um die 
Gebäude und Kirchen kümmert.
Die Zusammenarbeit zwischen den Hauptamtlichen (eine 
Pfarrerin, ein ordinierter Gemeindepädagoge, zwei Gemein-
depädagoginnen in der Arbeit mit Kindern, Familien und Ju-
gendlichen und die Mitarbeitenden des Erprobungsraums) und 
Ehrenamtlichen ist ein wichtiger Schwerpunkt des regionalen 
Konzeptes. Engagierte Gemeindeglieder bemühen sich um ein 
lebendiges Gemeindeleben mit einer kleinen Aktionsgruppe für 
Fairen Handel, mit dem Chor der Monday-Singers und mit einer 
Zusammenarbeit mit dem Stadtblasorchester Bad Tennstedt. Zu 
einem festen Bestandteil ist das Regionalprojekt „Bibelteilen“ 
geworden. Sehr verlässlich ist ein ehrenamtlicher Organist im 
Einsatz in den Gemeinden und ein Hausmeister ist angestellt.

Erwartungen:
Wir wünschen uns eine/n Pfarrer*in, die/der an der Weiterent-
wicklung des regionalen Konzeptes interessiert ist und sich mit 
auf den Weg nach neuen Gestaltungsformen gemeindlichen 
Lebens im ländlichen Raum macht und dabei Wert legt auf:
• Teamarbeit,
• Vernetzung,
• Seelsorge und Beziehungsarbeit,
• Begleitung von Ehrenamtlichen,
• geistliche Impulse,
• Orientierung an neuen sinnvollen Gemeindeaufbaumodellen.

Amtshandlungen:
 2018 2019 2020
Taufen: 8 8 2
Konfirmationen: 10 15 5
Trauungen: 4 2 -
Bestattungen: 12 4 12

Im Kirchenkreis Mühlhausen gibt es weitere Stellenoptionen, 
Pfarrerehepaare sind herzlich zur Bewerbung eingeladen.

Weitere Auskünfte erteilt:
• Superintendent Andreas Piontek, Bei der Marienkirche 9, 

99974 Mühlhausen, Tel.: 03601/812901,  
E-Mail: superintendent@kirchenkreis-muehlhausen.de

Zu I. 3.:
Pfarrstelle Bleicherode
Sprengel: Erfurt
Kirchenkreis: Südharz
Stellenumfang: 100 Prozent
Predigtstätten: 4
Gemeindeglieder: 1 378 (Stand: 31.12.2020)
Dienstsitz: Bleicherode
Dienstwohnung: vorhanden
Dienstbeginn: baldmöglichst
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bewerbungsberechtigter Personenkreis: Pfarrer*innen (m/w/d) 
sowie ordinierte Gemeindepädagog*innen (m/w/d)
Besetzungsrecht: durch das Landeskirchenamt

Die Pfarrstelle Bleicherode ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
neu zu besetzen. Zum Pfarrbereich gehören die Kirchenge-
meinde Bleicherode und das Kirchspiel Lipprechterode mit den 
Kirchengemeinden Kleinbodungen, Kraja und Lipprechterode. 
Die Dienstwohnung befindet sich in der Stadt Bleicherode, 
landschaftlich sehr reizvoll zwischen Harz und Hainleite im 
Norden Thüringens gelegen. Bleicherode ist mit 5 500 Einwoh-
nern Zentrum der Landgemeinde von über 10 000 Einwohnern 
und verfügt über eine sehr gute verkehrstechnische Anbindung 
zur Autobahn A 38 und an die Bahnstrecke Halle-Kassel. Für 
die Stadt und das Umland finden Sie Bildungsangebote in allen 
Schularten (Grundschule, Regelschule, Gymnasium) sowie drei 
Kindertageseinrichtungen.
Bleicherode ist kulturelles Zentrum der Region. Dieses wird 
geprägt durch das Kulturhaus, das Kino, die Bibliothek, Museen, 
aber auch viele aktive Kulturvereine. Ebenso bestehen vielfältige 
sportliche Angebote (Freibad, Sportplatz, zwei Sporthallen und 
diverse Sportvereine). In der nahen Kreisstadt Nordhausen gibt 
es ein Theater, die Kreismusikschule und die Herzschlag-Jugend-
kirche. Die soziale Infrastruktur wird durch das Orthopädische 
Fachkrankenhaus (Helios), das Evangelische St. Marien Hospital 
(Diakonie) und mehrere ambulante Pflegedienste geprägt.

Kirchen und Gemeinderäume bieten Raum für unterschiedli-
che Gruppen und Kreise im Pfarrbereich. Die Dienstwohnung 
befindet sich im 1. Stock des Pfarr- und Gemeindehauses 
in Bleicherode, direkt gegenüber der Kirche St. Marien. Sie 
umfasst vier Zimmer, Küche, Bad und Loggia mit einer Ge-
samtfläche von 120 m². Bei Bedarf ist die Pfarrwohnung um 
eine kleine benachbarte Wohnung mit 28 m² erweiterbar. Die 
Nutzung des Pfarr- und Gemeindegartens ist möglich.

Im Team der Gemeindearbeit engagieren sich als hauptamt-
liche Mitarbeiterinnen eine Kirchenmusikerin, eine Gemein-
depädagogin und eine Gemeindesekretärin sowie ein großer 
Kreis aktiver ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen. Die Gemein-
dekirchenräte zeichnen sich in ihrer Arbeit durch ein hohes 
Maß an Selbstständigkeit aus.

Die Gottesdienste im Pfarrbereich werden gemeinsam geplant. 
In Bleicherode findet regelmäßig Sonntagsgottesdienst statt, 
einmal monatlich als sehr gut angenommene Familienkirche. 
Dafür wurde die Kirchengemeinde als „Familiengerechte Kir-
chengemeinde der EKM“ 2018 mit einem 2. Platz ausgezeich-
net. Es gibt viele Gottesdienste zu traditionellen Anlässen, die 
überdurchschnittlich gut besucht sind.

Die Kirchenmusik spielt eine wichtige Rolle. Verschiedene kir-
chenmusikalische Gruppen treffen sich in Bleicherode. Es wird 
geprobt für die musikalisch reich ausgestalteten Gottesdienste 
und Konzerte hier in den Gemeinden sowie in der Region.

 2018 2019 2020
Taufen: 9 7 5
Konfirmationen: 6 4 12
Trauungen: 2 1 -
Bestattungen: 18 12 11

2019 wurde St. Marien Bleicherode im bundesweiten Wettbe-
werb zur KIBA-Kirche des Jahres gewählt.

Wir sind gespannt auf die interessanten Impulse, die ein/e 
neue/r Pfarrer*in ein/e neue/r ordinierte Gemeindepädagog*in 
für unsere Kirchengemeinden einbringt.

Wir freuen uns auf eine/n Mitarbeiter*in,
• die/der Freude an der Verkündigung des Evangeliums 

ausstrahlt,
• gern mit anderen Haupt- und Ehrenamtlichen im Team 

zusammenarbeitet,
• die Arbeit mit Familien durch neue Impulse bereichert,
• allen Generationen in den Kirchengemeinden ein An-

sprechpartner ist.

Weitere Auskünfte erteilen:
• Superintendent Andreas Schwarze, Spiegelstr. 12, 99734 

Nordhausen, Tel.: 03631/609915,  
E-Mail: andreas.schwarze@ekmd.de

• Vorsitzender des GKR Bleicherode, Herr Dr. Christoph 
Maletz, Burgstr. 40, 99752 Bleicherode,  
Tel.: 036338/42041, Mobil: 0171/5760669,  
E-Mail: info@dr-maletz.de

• Internet: www.ev-kirche-bleicherode.de |  
www.ev-kirchenkreis-suedharz.de | www.herzschlag.me

Zu I. 4.:
Pfarrstelle Urnshausen
Sprengel: Erfurt
Kirchenkreis: Bad Salzungen-Dermbach
Stellenumfang: 100 Prozent
Predigtstellen: 4
Gemeindeglieder: 1 387
Dienstsitz: Urnshausen
Dienstwohnung: vorhanden
Dienstbeginn: baldmöglichst
bewerbungsberechtigter Personenkreis: Pfarrer*innen (m/w/d) 
sowie ordinierte Gemeindepädagog*innen (m/w/d)
Besetzungsrecht: durch die Kirchengemeinde

Zu besetzen ist die Pfarrstelle Urnshausen zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt. Sie ist vakant geworden durch den Stellen-
wechsel des bisherigen Pfarrers. Zur Pfarrstelle gehören neben 
Urnshausen (333 Gemeindeglieder), die Kirchengemeinden 
Bernshausen (63 Gemeindeglieder), Weilar (453 Gemeinde-
glieder) und Wiesenthal (538 Gemeindeglieder).

Lage:
Im Biosphärenreservat Rhön, in der Mitte Deutschlands, lie-
gen in landschaftlich reizvoller Umgebung unsere Ortschaften, 
sie bieten eine wunderschöne Natur und Erholungsmöglich-
keiten, viele Wanderwege umrahmt von Wiesen und Wäldern, 
Fahrradwege, zwei Campingplätze, Badeseen und Schwimm-
bäder. Ebenso gibt es gute Bedingungen für Arbeitsplätze, 
Einkaufsmöglichkeiten, umfassende medizinische Versorgung 
sowie vielfältige Kultur-, Bildungs- und Sportangebote. Nach 
Hessen und Bayern ist es nicht weit; Eisenach, Fulda und 
Meiningen sind schnell zu erreichen.

Möglichkeiten für Einkäufe und Besorgungen des täglichen 
Lebens können sowohl bei den zwei in Urnshausen ansässigen 
Fleischereien als auch in den ca. 5 bzw. 9 km entfernten Orten 
Dermbach und Stadtlengsfeld erledigt werden. Dort gibt es di-
verse Einkaufsmärkte, medizinische Versorgung, Grund- und Re-
gelschulen und einiges mehr. Die 10 km entfernte Kreisstadt Bad 
Salzungen bietet alle Schularten, eine Musikschule, ein Kino, ein 
Planetarium und gepflegte Kureinrichtungen. Urnshausen selbst 
hat einen Kindergarten, einen Mehrgenerationenspielplatz, ein 
Mehrzweckgebäude und ein lebendiges Vereinsleben.

Pfarrhaus:
In Urnshausen besteht die Möglichkeit im Pfarrhaus eine 
sanierte und abgeschlossene Dienstwohnung zu beziehen. 
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Die ca. 117 m2 große Wohnung umfasst sieben Räume, zwei 
Bäder, einen Kaminofen, eine Ölheizung; dazu gibt es zwei 
Carports nebst Hobbyraum, einen schönen Garten und bestes 
Internet. Im renovierten Pfarrhaus befinden sich ebenfalls Ge-
meinderäume, zwei Büros und eine Teeküche. Weitere Abstell- 
und Lagermöglichkeiten bietet der geräumige Keller.

Wir wünschen uns für den Pfarrdienst eine Person, die
• gern auf dem Land arbeitet und offen auf Menschen aller 

Generationen zugeht,
• gern predigt und dabei theologische Gedanken authentisch 

formuliert,
• seelsorgerliche Arbeit fördert und mit Alt und Jung im 

Gespräch ist,
• mit kirchlichen Aktivitäten in die Öffentlichkeit hinein-

wirkt und eine gute Zusammenarbeit mit Vereinen und 
politischen Gemeinden gestaltet,

• Freude an kirchenmusikalischer Arbeit hat, ebenso an der 
Jugendarbeit und diese gerne unterstützt,

• Wert legt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 
Gemeindekirchenräten und ihnen auch Gestaltungsspiel-
räume lässt,

• den Kontakt zu den Mitarbeitenden in der Region hält.

Die Pfarrstelle ist gut geeignet für eine junge Familie mit 
Kindern oder ein Pfarrehepaar, da auch in benachbarten 
Gemeinden Pfarrstellen vakant sind (z. B. in Bad Salzungen). 
In unserer Pfarrstelle ist auch die Stelle einer Gemeindepäda-
gogin zu besetzen.

Amtshandlungen:
 2018 2019 2020
Taufen: 12 13 3
Konfirmationen: 11 19 14
Trauungen: 4 1 -
Bestattungen: 21 12 24

Die Pfarrstelle Urnshausen bietet:
• vier engagierte Gemeindekirchenräte mit motivierten 

Ehrenamtlichen, die sich gerne in die Gemeindearbeit 
einbringen,

• vier schöne Kirchen, die in einem gut sanierten Zustand 
sind und in denen in regelmäßigen Abständen Gottes-
dienste gefeiert werden,

• mindestens zwei engagierte Orgelspieler*innen, einen 
Kirchenchor und einen Posaunenchor,

• eine versierte Gemeindesekretärin, die sich stunden-
weise um die Verwaltungsaufgaben kümmert, sowie 
eine Kirchrechnerin, welche die nötige Zuarbeit für die 
Buchungs- und Kassenstelle in Bad Salzungen leistet.

Die Gemeindekirchenräte wissen um Ihren vielseitigen und 
umfassenden Diensteinsatz. Deshalb ist es uns ein Anliegen, 
auf die Balance von Dienstzeit und Freizeit mit zu achten.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und stellen Ihnen unsere 
Gemeinden und Anliegen gerne näher vor.

Weitere Auskünfte erteilen:
• amtierender Superintendent Pfarrer Alfred Spekker,  

Tel.: 036946/32104, E-Mail: alfred.spekker@kkbasa.de
• Ursula Conrad, Mitglied GKR Urnshausen,  

Tel.: 036964/7475
• Rosemarie Möller, Vorsitzende GKR Wiesenthal,  

Tel.: 0173/3958462
• Ursel Büchner, Mitglied GKR Weilar, Tel.: 036965/61447
• Stefan Bräuning, Vorsitzender GKR Bernshausen,  

Tel.: 0152/34552447

Zu II. 1.:
Kreisgemeindepädagogenstelle mit pfarramtlicher Beauf-
tragung im Pfarrbereich Schlagenthin
Sprengel: Magdeburg
Kirchenkreis: Elbe-Fläming
Stellenumfang: 100 Prozent
Befristung: für sechs Jahre
Dienstsitz: Genthin/Schlagenthin
Dienstwohnung: vorhanden
Dienstbeginn: baldmöglichst
bewerbungsberechtigter Personenkreis: ordinierte Gemeinde-
pädagog*innen (m/w/d) sowie Pfarrer*innen (m/w/d)
Besetzungsrecht: durch den Kreiskirchenrat

Aufgabenbereiche:
• Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien mit einem 

Zentrum „Junge Kirche“ in Genthin, Schlagenthin und im 
Regionalpfarramt Fläming Fiener (75 Prozent)

• Beauftragung mit pfarramtlichen Aufgaben im Pfarrbe-
reich Schlagenthin (25 Prozent)

Die Pfarrbereiche Schlagenthin und Genthin sollen ein Regio-
nalpfarramt bilden. Ausgerichtet ist die Arbeit im Team mit den 
anderen Verkündigungsdienstmitarbeitenden in beiden Regio-
nalpfarrämtern (drei Pfarrer*innen, eine Gemeindepädagogin, 
zwei Kirchenmusiker). Eine Dienstwohnung kann im Pfarrhaus 
Schlagenthin (ca. 140 m² Wohnfläche) zur Verfügung gestellt 
werden.

Die Region zwischen Genthin, Schlagenthin und Ziesar ist 
landschaftlich schön gelegen. Kindergärten, Grundschulen und 
weiterführende Schulen finden sich in Genthin und den Orten. Die 
Bahnanbindung Magdeburg-Berlin – Frankfurt/Oder, mit Bahnan-
schluss in Genthin und Wusterwitz bzw. die Autobahnanbindung 
in Ziesar an die A 2 lassen diesen Landstrich mit weiten Flächen 
und liebevollen Orten zu einer lebenswerten Wohnlage werden.

Wir bieten:
• engagierte Gemeindekirchenräte mit hochmotivierten 

Ehrenamtlichen, die sich gerne in die Gemeindearbeit 
einbringen,

• im Pfarrbereich Schlagenthin zehn schöne Kirchen und eine 
Kirchenruine für besondere Veranstaltungen wie Kirchen-
kino oder Nacht der Lichter, die zum Teil in einem gut 
sanierten Zustand sind und in denen in regelmäßigen Ab-
ständen Gottesdienste gefeiert werden; in Jerchel entsteht ein 
neues Gemeindezentrum als „Fahrrad- und Kulturkirche“,

• engagierte Gemeindesekretär*innen, die sich um die 
Verwaltungsaufgaben kümmern,

• ehrenamtliche Mitarbeitende in der Kirchenmusik und in 
der gemeindepädagogischen Arbeit,

• Lektorinnen, die sich mit der Leitung von Gottesdiensten 
einbringen,

• einen Posaunenchor, der gerne Gottesdienste mitgestaltet 
und Konzerte oder musikalische Andachten gestaltet,

• engagierte Kirchbauvereine, die sich mit großem Einsatz 
um den Erhalt der Kirchen kümmern und sie mit Leben 
füllen,

• aktive und gute Zusammenarbeit mit kommunalen Trä-
gern und Vereinen in den Orten,

• eine aktive und lebendige regionale Zusammenarbeit,
• ein kreatives Team der Mitarbeitenden im Verkündigungs-

dienst,
• ein gut ausgestattetes Zentrum, die „Junge Kirche“ für 

die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien in 
Genthin,

• ein Projekt zur Arbeit mit Jugendlichen gemeinsam mit 
dem CVJM Sachsen-Anhalt e. V.
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Wir wünschen uns eine/n ordinierte/n Gemeindepädagog*in/
eine/n Pfarrer*in, die/der
• mit persönlich gelebtem Glauben und Freude Gemein-

deaufbau leitet und das Evangelium verkündigt,
• mit Freude und Offenheit auf Menschen aller Generatio-

nen zugeht und ihr Leben geistlich begleitet,
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 

Familie hat und diese gerne ausbaut,
• Gottesdienste für unterschiedliche Generationen zu gestal-

ten weiß,
• mit kirchlichen Aktivitäten in die Öffentlichkeit hinein-

wirkt und eine gute Zusammenarbeit mit Vereinen und 
politischen Gemeinden gestaltet,

• Wert legt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden, ihnen Gestal-
tungsspielräume lässt und die Bildung der Regional- 
pfarrämter aktiv unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Auskünfte erteilen:
• Vorsitzende des GKR Stremme, Katrin Hertwig,  

Tel.: 039348/489949
• Vorsitzende des GKR Nitzahn, Pfarrerin Magdalena 

Wohlfarth, Tel.: 03933/ 3605
• Vorsitzende des GKR Genthin, Dr. Silke Körth-Bauer, 

Tel.: 03933/2995
• stellv. Vorsitzende des GKR Ziesar, Katrin Zacher,  

Tel.: 0179/4660009
• Referentin für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 

Familien ordinierte Gemeindepädagogin Annett-Petra 
Warschau, Tel.: 0391/8114711

• Superintendentin Ute Mertens, Oberstr. 72, 39288 Burg, 
Tel: 03921/942374, Fax: 03921/942375,  
E-Mail: kontakt@kirchenkreis-elbe-flaeming.de

Zu II. 2.:
Kreispfarrstelle für Krankenhausseelsorge am Harzkli-
nikum D.C. Erxleben Wernigerode und der Lungenklinik 
Ballenstedt/Harz GmbH
Sprengel: Magdeburg
Kirchenkreis: Halberstadt
Stellenumfang: 100 Prozent
Befristung: sechs Jahre
Dienstsitz: Wernigerode oder Ballenstedt
Dienstwohnung: nicht vorhanden, aber Angebot der Unterstüt-
zung bei der Wohnungssuche
Dienstbeginn: baldmöglichst
bewerbungsberechtigter Personenkreis: Pfarrer*innen (m/w/d) 
sowie ordinierte Gemeindepädagog*innen (m/w/d)
Besetzungsrecht: durch den Kreiskirchenrat

Im Kirchenkreis Halberstadt ist eine Kreispfarrstelle für Kran-
kenhausseelsorge mit vollem Dienstumfang zu besetzen. Die 
Stelle wird befristet für sechs Jahre übertragen (Verlängerung 
ist möglich). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Arbeitsorte sind das Harzklinikum, Standort Wernigerode, sowie 
die zum Unternehmensverbund gehörende Lungenklinik in Bal-
lenstedt, die zugleich Mitglied der Diakonie Mitteldeutschland ist.

Persönliche und fachliche Voraussetzungen:
• zertifizierte KSA-Grundausbildung oder vergleichbare 

Ausbildung
• hohe seelsorgerliche und geistliche Kompetenz
• Freude am offenen Gespräch, auch mit Menschen ohne 

kirchliche Bindung

• Bereitschaft zur ökumenischen Zusammenarbeit
• psychische Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit und Koopera-

tionsfähigkeit

Arbeitsfelder:
• Besuche am Krankenbett
• Seelsorge an Angehörigen und an Klinik-Mitarbeitenden
• Gottesdienste zu den hohen christlichen Feiertagen sowie 

Andachten
• Begleitung der ehrenamtlichen Krankenhaushelfer*innen 

(Grüne Damen)
• Arbeit mit Ehrenamtlichen des Hospizdienstes
• Bildungsarbeit in der klinikinternen Fort- und Weiterbildung
• Mitarbeit im Klinischen Ethikkomitee
• Teilnahme am Konvent der Krankenhausseelsorger*innen 

sowie am Mitarbeitendenkonvent des Kirchenkreises

Wir bieten Ihnen:
• eine kollegiale Unterstützung in der Einarbeitungsphase,
• eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 

und den Mitarbeitenden der beiden Kliniken,
• ein sehr gutes Miteinander mit den Kolleg*innen in der 

Krankenhausseelsorge der umliegenden Orte Halberstadt, 
Quedlinburg und Neinstedt,

• eine verlässliche Unterstützung durch die Leitung des Kir-
chenkreises sowie eine sehr gute Zusammenarbeit mit den 
Kirchengemeinden der Region und des Kirchenkreises,

• Kostenübernahme für die dienstbegleitende Supervision.

Weitere Auskünfte erteilen:
• Superintendent Jürgen Schilling, Tel.: 0151/65458108, 

E-Mail: juergen.schilling@kirchenkreis-halberstadt.de
• Pfarrer Matthias Zentner, Tel.: 03946/9091808,  

E-Mail: matthias.zentner@harzklinikum.com

Zu II. 3.:
Kreisschulpfarrstelle im Kirchenkreis Bad Salzun-
gen-Dermbach
Sprengel: Erfurt
Kirchenkreis: Bad Salzungen-Dermbach
Stellenumfang: 75 Prozent
Befristung: sechs Jahre (Verlängerung ist möglich)
Dienstwohnung: nicht vorhanden
Dienstbeginn: baldmöglichst
bewerbungsberechtigter Personenkreis: Pfarrer*innen (m/w/d) 
sowie ordinierte Gemeindepädagog*innen (m/w/d)
Besetzungsrecht: durch den Kreiskirchenrat

Zum Schuljahr 2021/22 ist die Kreisschulpfarrstelle im 
Kirchenkreis durch Stellenwechsel vakant, sie ist so bald wie 
möglich mit 75 Prozent Dienstumfang neu zu besetzen, um 
an die gelingende Arbeit anzuknüpfen. Es besteht ggf. die 
Möglichkeit zur Erweiterung des Dienstumfangs auf 100 Pro-
zent. Die Kreispfarrstelle ist durch Beschluss der Kreissynode 
zunächst bis zum 31. Juli 2028 im Stellenplan vorhanden, eine 
Verlängerung ist möglich.
Das Gebiet des Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach er-
streckt sich über große Teile des südlichen Wartburgkreises und 
die westlichen Teile des Kreises Schmalkalden-Meiningen.
Zum Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach gehören 26 000 
Gemeindeglieder in 61 Kirchengemeinden, das entspricht 
einer Kirchenzugehörigkeit von 32 Prozent.
Den Kirchenkreis charakterisiert seine große Vielfalt, sowohl 
in gemeindlicher als auch in kultureller und historischer 
Hinsicht. Der Lutherstammort Möhra, die Diasporasituation 
in den katholischen Dörfern der Rhön, die volkskirchliche 
Situation in den Orten der Hohen Rhön, das „Grüne Band“ 
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(die ehemalige innerdeutsche Grenze) mit dem Point Alpha, 
die Kurorte Bad Liebenstein, Stadtlengsfeld und Bad Salzun-
gen, die Kaliregion und die räumliche Nähe zu Gemeinden der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen Waldeck, führen zu einer 
großen Vielfalt innerhalb der einzelnen Gemeinden und deren 
Frömmigkeiten und gleichzeitig zu einer großen Offenheit.
Wichtig ist uns in den letzten Jahren die Vernetzung der unter-
schiedlichen Arbeitsbereiche geworden, die in einem inten-
siven Strategieentwicklungsprozess weiterentwickelt wurde. 
Dabei war immer auch die Vernetzung der Schulpfarrstelle im 
Blick und ist gut gelungen.

Zu den Aufgaben gehören:
• Erteilung von Religionsunterricht im Bereich der Sekun-

darstufe einschließlich der Thüringer Oberstufe, Schwer-
punkt am Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium Vacha,

• Schulseelsorge,
• Gestaltung von Schulgottesdiensten und -andachten,
• Einbindung des Religionsunterrichtes in das Gesamtge-

schehen der Schule,
• Kontaktpflege zu Eltern, Lehrern, Kirchengemeinden und 

Konvent,
• Mitarbeit und Einbindung in den Konvent der RU-Lehr-

kräfte der Region und bei regionalen Veranstaltungen,
• Unterstützung und Ausbau von Kontakten zwischen Kir-

chenkreis und Schule,
• Predigtauftrag im Kirchenkreis nach Absprache.

Erwartungen:
• religionspädagogische und schulseelsorgerliche Qualifika-

tion bzw. Bereitschaft zur entsprechenden Fortbildung,
• Praxiserfahrung im Religionsunterricht an Sekundarschulen,
• Fähigkeiten im seelsorgerlichen Umgang mit Schülerin-

nen und Schülern,
• ökumenische Weite und Bereitschaft zur Kooperation,
• Vernetzung des Religionsunterrichtes mit der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis, Einbindung in 
regionale Teams oder z. B. in die AG „Jung im Dienst“.

Der Kirchenkreis ist bei der Suche nach einer angemessenen 
Wohnung gern behilflich und wünscht sich eine Verstärkung 
des Teams. Im Zusammenhang mit der Ausschreibung der 
Kreisschulpfarrstelle informieren wir Sie auch gern über 
weitere freie Stellen in der Dienstgemeinschaft des Kirchen-
kreises, der immer wieder Verstärkung braucht.

Weitere Auskünfte erteilen:
• amtierender Superintendent Alfred Spekker, Reichen-

häuser Str. 6, 98634 Frankenheim, Tel.: 036946/32104, 
E-Mail: alfred.spekker@kkbasa.de

• Pfarrer Rolf Lakemann, Schulbeauftragter für die Propstei 
Meiningen-Suhl, Neu-Ulmer-Str. 25b, 98617 Meiningen, 
Tel.: 03693/8826856, Mobil: 0151/28276704,  
E-Mail: rolf.lakemann@ekmd.de

• das Büro des Kirchenkreises erreichen Sie unter 
03695/6899-561, Informationen über den Kirchenkreis 
finden Sie unter www.kkbasa.de

Zu III. 1.:
Superintendentenstelle im Kirchenkreis Salzwedel
Sprengel: Magdeburg
Stellenumfang: 100 Prozent
Befristung: 10 Jahre
Dienstsitz: Salzwedel
Dienstwohnung: vorhanden
Dienstbeginn: baldmöglichst

Im Evangelischen Kirchenkreis Salzwedel ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines Superintendent*in zu 
besetzen. Die Kreispfarrstelle wird im Umfang von 100 Prozent 
ausgeschrieben.

Wir sind der nördlichste Kirchenkreis der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland in Nachbarschaft zu Niedersachsen in 
einer reizvollen Landschaft. Als unser/e zukünftige/r Superin-
tendent*in wohnen und wirken Sie in der Hansestadt Salzwedel, 
die für ihre Bauwerke und ihren Baumkuchen bekannt ist. Die 
Kirchengemeinden des Kirchenkreises verbinden lebendige Tra-
dition mit geistlichen Neuimpulsen. Sie werden einen Konvent 
der Mitarbeitenden kennenlernen, dem lebhafter Austausch und 
gutes Miteinander ein Bedürfnis sind. Die Gemeinden in der 
meist ländlich geprägten Altmark erleben Veränderungen und 
Neuorientierungen. Wollen Sie uns dabei begleiten? Haben Sie 
Freude daran, das Miteinander zu gestalten? Sind Sie bereit, 
neue Wege zu gehen, frische Ideen und Projekte einzubringen 
und gleichzeitig das Vorhandene wert zu schätzen? Haben Sie 
Lust darauf, bei allem Tun und Lassen die Botschaft von Gottes 
Liebe und Freundlichkeit mit Leben zu füllen? Lieben Sie weite 
Landschaften und charaktervolle Menschen?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten Sie sich auch 
die Details ansehen:

Wer wir sind:
• 185 Kirchengemeinden mit 62 Gemeindekirchenräten und 

nahezu ein Viertel der Bevölkerung, das sich zur evangeli-
schen Kirche zählt,

• ein Konvent mit zurzeit 21 Pfarrer*innen, 14 Gemeinde-
pädagog*innen und vier Kirchenmusiker*innen, mit ei-
gener Leitungsstruktur und Aufteilung in Gesamtkonvent, 
Regionalkonvent und Fachkonvent,

• wir sind offen für neue Ideen und Konzepte wie z. B. Pro-
jekte, die auch Menschen erreichen, die bisher noch keine 
Berührung mit Kirche hatten,

• wir sind „steinreich“, d. h. wir bieten die Chance, in 216 
Kirchen Gottesdienste zu feiern,

• wir tragen bzw. unterstützen zwei evangelische Grund-
schulen, einen evangelischen Hort, zwei evangelische 
Kindertagesstätten, das Erlebnishaus Altmark, die Fami-
lienbildungsstätte Klötze, das Landjugendzentrum Kusey, 
die Jugendkirche Salzwedel sowie auch die diakonischen 
Einrichtungen im Kirchenkreis, die Stiftung des Kirchen-
kreises für Kirche und Diakonie, das Diakonische Werk 
Altmark-West, die Flüchtlingshilfe, die Hospizarbeit, die 
Notfallseelsorge und den Wilhelmshof,

• wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit dem Kirchen-
kreis Stendal, feiern gemeinsame ökumenische Kirchen-
tage und betreiben zusammen das Erlebnishaus Altmark.

Wir suchen Sie:
• Sie haben den Mut zur theologischen Profilierung und zu 

einer den Menschen zugewandten freundlichen und res-
pektvollen Leitung. Sie sind bereit, auf Menschen in ihrer 
Unterschiedlichkeit zuzugehen und unsere Teamarbeit zu 
unterstützen und mit uns weiterzuentwickeln.

• Sie nehmen die Herausforderung einer ländlich geprägten 
Region mit ihren Vielkirchenpfarrstellen an und suchen 
nach innovativen Lösungen für Kirche, Glauben und 
Gemeinschaft.

• Sie lassen sich flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse ein 
und haben Freude daran, den Menschen in der Altmark das 
Evangelium von Jesus Christus zeitgemäß zu verkündigen.

• Die Kirchengemeinde St. Marien in Salzwedel ist Ihre 
Heimatgemeinde.
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Herausforderungen, die auf uns warten:
• eine Weiterentwicklung oder Veränderung bestehender 

Konzepte des Kirchenkreises mit dem Ziel der Zukunfts-
fähigkeit: Zukunftskonferenz, Erprobungsräume, gemein-
depädagogische Konzepte,

• innovative Ideen und Lösungsvorschläge, wie wir dem 
„Weniger werden“ in Gemeinden und unserer Mitarbeiter-
schaft konstruktiv begegnen können.

Ihr künftiger Wohnort Salzwedel:
• Als Kreisstadt bietet Salzwedel neben historischen und 

kulturellen Angeboten auch alle Schulformen am Ort 
und die Einbettung in eine gute Infrastruktur. Städte wie 
Stendal, Magdeburg oder Wolfsburg, aber auch Berlin, 
Hamburg und Hannover sind mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen.

• Die abgeschlossene Dienstwohnung mit fünf Zimmern, 
Bad und Küche mit kleiner Speisekammer befindet sich im 
Obergeschoss eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses 
in der Kleinen Predigerstraße 7 im Salzwedeler Stadt-
zentrum, fußläufig in der Nähe der Marienkirche und des 
Gebäudes, in dem das Kreiskirchenamt und die Superin-
tendentur untergebracht sind. Zur Wohnung gehören ein 
kleiner, abgeschlossener Garten und eine Garage.

Einen Einblick in die Arbeitssituation unseres Kirchenkreises 
finden Sie in mehreren Imagefilmen auf unserer Homepage 
(https://www.kirchenkreis-salzwedel.de).

Weitere Auskünfte erteilen:
• Oberkirchenrat Michael Lehmann, Tel.: 0361/51800-401, 

E-Mail: michael.lehmann@ekmd.de
• Präses Hans-Joachim Schulz, Tel.: 039009/246,  

E-Mail: Ha-Jo.SchulzZeth@web.de
• Pfarrer Gerd Hinke, stellvertretender Superintendent,  

Tel. 039088/245, E-Mail: Ev.Kirche.Letzlingen@web.de
• Regionalbischof Dr. Johann Schneider,  

Tel.: 0345/4701036, E-Mail: johann.schneider@ekmd.de

D. BEKANNTMACHUNGEN UND  
MITTEILUNGEN

Umlage von Versicherungsprämien –  
Umlageprämien 2022

Soweit Kosten der Gebäude-, Haus- und Grundbesitzerver-
sicherung auf Dritte umgelegt werden können, zum Beispiel 
im Rahmen von Betriebskostenabrechnungen oder für die 
Kalkulation der Friedhofsgebühren, sind die nachstehenden 
Umlageprämien zugrunde zu legen:

Vermieteter Wohnraum Prämie inkl.  
Vers.-Steuer

Gebäud-Versicherung je m² Grundfläche 0,87 €
Haus- und Grundbesitzer- 
Haftpflicht-Versicherung

je m² Grundfläche 0,11 €

Kindergärten / Kindertagesstätten Prämie inkl.  
Vers.-Steuer

Gebäude-Versicherung je m² Grundfläche 0,87 €
Inventar-Versicherung je Gruppe 45,66 €
Haftpflicht-Versicherung je Platz 1,35 €
Unfall-Versicherung je Platz 1,00 €

Friedhöfe Prämie inkl.  
Vers.-Steuer

Gebäude-Versicherung je m² Grundfläche 0,80 €
Inventar-Versicherung pauschal je Friedhof 45,66 €
Haftpflicht-Versicherung je Mitarbeitendem 8,10 €

Die ausgewiesenen Prämien wurden von der Ecclesia Versiche-
rungsdienst GmbH für die Versicherungsverträge der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland ermittelt. Sie berücksichtigen 
die Prämienrichtzahl für 2022 von 21,2 sowie die aktuellen 
Versicherungssteuersätze von 13,2 % für die Feuer-Versiche-
rung und 19 % für die sonstigen Versicherungssparten.

Erfurt, den 10. Februar 2022
(7632-01:0001)

Das Landeskirchenamt  i. A. Torsten Bolduan
der Evangelischen Kirche  Kirchenrat
in Mitteldeutschland

Veränderungen, Aufhebungen und  
Errichtungen von Stellen für Pfarrerinnen, 

Pfarrer und ordinierte Gemeindepädagoginnen 
und Gemeindepädagogen im Rahmen der  

landeskirchlichen Festlegungen

Folgende Beschlüsse des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Sonneberg vom 22. Juni 2021 wurden vom Landeskirchenamt 
wie folgt genehmigt:

Kirchenkreis Sonneberg

1. Die Pfarrstellen Köppelsdorf und Judenbach werden zum 
31. Dezember 2021 aufgehoben.

2. Errichtung der Pfarrstelle Köppelsdorf-Judenbach mit 
Wirkung vom 1. Januar 2022 mit vollem Dienstumfang. 
Der Pfarrbereich der Pfarrstelle Köppelsdorf-Judenbach 
umfasst die Kirchengemeinden Köppelsdorf, Judenbach 
und Heinersdorf.

Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung 
des Beschlusses durch die Kreissynode gemäß Artikel 44 
Absatz 2 Satz 2 KVerfEKM.

Folgende Beschlüsse des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Altenburger Land vom 24. April 2021 wurden vom Landeskir-
chenamt wie folgt genehmigt:

Kirchenkreis Altenburger Land

1. Die Pfarrstellen Altenburg I und Altenburg II werden zum 
31. Dezember 2021 aufgehoben. 
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2. Errichtung der Pfarrstelle Altenburg mit Wirkung vom  
1. Januar 2022 mit 150 % Dienstumfang. Der Pfarrbereich 
der Pfarrstelle Altenburg umfasst die Kirchengemeinden 
Gödern-Romschütz, Kosma, Maltis, Mockern, Saara und 
Zürchau.

3. Die Pfarrstelle Mehna-Dobitschen wird mit Wirkung vom 
1. Januar 2022 auf eine Pfarrstelle mit dreiviertel Dienst- 
umfang reduziert.

4. Die Pfarrstelle Großenstein wird mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2022 auf eine Pfarrstelle mit dreiviertel Dienstumfang 
reduziert.

5. Die Pfarrstelle Gößnitz wird mit Wirkung vom 1. Januar 2022 
auf eine Pfarrstelle mit dreiviertel Dienstumfang reduziert.

6. Die Pfarrstelle Ronneburg wird mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 auf eine Pfarrstelle mit dreiviertel Dienstumfang 
reduziert.

7. Die Pfarrstellen Schmölln I und Schmölln II werden mit 
Wirkung vom 1. Januar 2022 auf jeweils eine Pfarrstelle 
mit dreiviertel Dienstumfang reduziert.

8. Die Pfarrstelle Thonhausen wird mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2022 auf eine Pfarrstelle mit dreiviertel Dienstumfang 
reduziert.

9. Die Pfarrstelle Treben wird mit Wirkung vom 1. Januar 2022 
auf eine Pfarrstelle mit dreiviertel Dienstumfang reduziert.

10. Die Pfarrstellen Flemmingen und Nobitz-Ehrenhain wer-
den zum 31. Dezember 2021 aufgehoben.

11. Errichtung der Pfarrstelle Flemmingen-Nobitz mit Wirkung 
vom 1. Januar 2022 mit dreiviertel Dienstumfang. Der 
Pfarrbereich der Pfarrstelle Flemmingen-Nobitz umfasst die 
Kirchengemeinden Ehrenhain (mit Oberarnsdorf), Frohns-
dorf, Garbisdorf, Göpfersdorf, Lohma a. d. L., Nobitz, 
Stünzhain und Wolperndorf.

12. Errichtung der Kreispfarrstelle für gemeindliche und 
missionarische Projektaufgaben mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 befristet auf 5 Jahre mit vollem Dienstumfang. Die 
Kirchengemeinden Langenleuba-Niederhain, Neuenmör-
bitz und Flemmingen werden als Pfarrbereich der Kreis-
pfarrstelle für gemeindliche und missionarische Projektauf-
gaben zugeordnet.

Folgender Beschluss des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Schleiz vom 8. Dezember 2021 wurde vom Landeskirchenamt 
wie folgt genehmigt:

Kirchenkreis Schleiz

1. Errichtung der Kreispfarrstelle für pastorale Unterstüt-
zungs- und Vertretungsdienste im Kirchenkreis Schleiz 
mit Wirkung vom 1. Januar 2022 befristet auf 6 Jahre mit 
vollem Dienstumfang.

Folgender Beschluss des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Gotha vom 24. April 2021 wurde vom Landeskirchenamt wie 
folgt genehmigt:

Kirchenkreis Gotha

1. Die Kreispfarrstelle zur Verstärkung in den Regionen im 
Kirchenkreis Gotha wird befristet bis zum 31. Dezember 
2026 mit vollem Dienstumfang verlängert.

Folgender Beschluss des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Torgau-Delitzsch vom 12. Juni 2021 wurde vom Landeskir-
chenamt wie folgt genehmigt:

Kirchenkreises Torgau-Delitzsch

1. Errichtung der Kreispfarrstelle für Gemeinde- und 
Religionspädagogik im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch 
mit Wirkung vom 1. Januar 2022 befristet auf 6 Jahre mit 
vollem Dienstumfang.

Folgender Beschluss des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Bad Salzungen-Dermbach vom 13. November 2020 wurde 
vom Landeskirchenamt wie folgt genehmigt:

Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach

1. Aus dem Pfarrbereich der Pfarrstelle Sünna wird zum  
30. April 2022 die Kirchengemeinde Geisa ausgegliedert. 
Der Pfarrbereich der Pfarrstelle Vacha wird mit Wirkung 
vom 1. Mai 2022 um die Kirchengemeinde Geisa erweitert.

Folgende Beschlüsse des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Meiningen vom 5. Juni 2021 wurden vom Landeskirchenamt 
wie folgt genehmigt:

Kirchenkreis Meiningen

1. Die Pfarrstellen Obermaßfeld und Vachdorf werden zum 
31. Dezember 2021 aufgehoben.

2. Errichtung der Pfarrstelle Obermaßfeld-Vachdorf mit 
Wirkung vom 1. Januar 2022 mit vollem Dienstumfang. 
Der Pfarrbereich der Pfarrstelle Obermaßfeld-Vachdorf 
umfasst die Kirchengemeinden Belrieth, Einhausen, 
Ellingshausen, Leutersdorf, Obermaßfeld-Grimmenthal, 
Ritschenhausen und Vachdorf.

Folgende Beschlüsse des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Greiz vom 12. Juni 2021 wurden vom Landeskirchenamt wie 
folgt genehmigt:

Kirchenkreis Greiz

1. Errichtung der Kreispfarrstelle für pfarramtliche Dienste 
im Kirchenkreis Greiz mit Wirkung vom 1. Januar 2022 
befristet auf 6 Jahre mit vollem Dienstumfang.

2. Die Kreispfarrstelle für Gefängnisseelsorge im Kirchen-
kreis Greiz wird mit Wirkung vom 1. Januar 2022 befristet 
auf 6 Jahre mit dreiviertel Dienstumfang verlängert.

3. Die I. Kreispfarrstelle für Religionsunterricht im Kirchen-
kreis Greiz wird mit Wirkung vom 1. September 2021 mit 
vollem Dienstumfang auf 6 Jahre befristet.

4. Die Pfarrstelle Greiz-Caselwitz wird mit Wirkung vom  
1. September 2021 auf eine Pfarrstelle mit dreiviertel 
Dienstumfang reduziert.

Folgender Beschluss des Kreiskirchenrates des Kirchenkreises 
Hildburghausen-Eisfeld vom 10. Juli 2021 wurde vom Landes-
kirchenamt wie folgt genehmigt:

Kirchenkreis Hildburghausen-Eisfeld

1. Errichtung der Kreispfarrstelle für Vertretungsdienste im 
Kirchenkreis Hildburghausen-Eisfeld mit Wirkung vom  
1. Januar 2022 befristet auf 3 Jahre mit halbem Dienstum-
fang.
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Erfurt, den 21. Januar 2022
(4442-50)

Das Landeskirchenamt  Dr. Jan Lemke
der Evangelischen Kirche  Präsident
in Mitteldeutschland

Bibliotheksfonds der EKM
zur Sicherung historischer Handschriften-  

und Buchbestände in der EKM

Die Kirchengemeinden der EKM verwahren vielfältige histori-
sche Schätze, die es für die Nachwelt zu bewahren gilt: Kunst- 
und Archivgut, aber auch wertvolle Drucke und Handschriften, 
die z. T. sogar aus vorreformatorischer Zeit stammen. Die Lan-
deskirche will die historischen Buchbestände – nicht zuletzt 
wegen des zunehmenden wissenschaftlichen Forschungsinte-
resses – in den nächsten Jahren fachgerecht erschließen und 
zugänglich machen.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden die kirchlichen Eigentü-
mer in die Pflege und Bewahrung dieses bedeutenden histori-
schen Erbes einbezogen.
Nach jetzigem Kenntnisstand existieren historische Buchbestände 
aus der Zeit vor 1850 an über 1.000 Standorten in der EKM. 
Manch wertvoller Bestand harrt aber noch der Entdeckung, Er- 
schließung und Sicherung. Die dezentrale Lagerung stellt das 
Projekt vor besondere organisatorische Schwierigkeiten. Die Lan- 
dessynode hat beschlossen, für die Umsetzung einen Bibliotheks- 
fonds einzurichten, dem bis zum Jahr 2032 jährlich 100.000 € 
zugeführt werden. Die bereitgestellten Gelder sollen u. a. als 
kirchlicher Eigenanteil bei Fördermittelanträgen zur Katalogisie-
rung, Digitalisierung und Bestandserhaltung eingesetzt werden.
Das Bibliotheksprojekt der EKM wird von einer Koordinie-
rungsstelle geleitet, die am Landeskirchlichen Archiv der EKM 
angebunden ist. Um die für die wissenschaftliche Nutzung 
notwendigen fachlichen Standards zu erreichen, bedarf es 
kompetenten Fachpersonals. Über die Katalogisierung hinaus 
werden die Mitarbeitenden die kirchlichen Träger zu Fragen 
der Konservierung, der praktischen Verwaltung der Bestände 
und der Öffentlichkeitsarbeit beraten. Auch die beiden großen 
historischen Bibliotheken in der EKM, die Marienbibliothek 
Halle und die Bibliothek des Ev. Ministeriums Erfurt, werden 
organisatorisch in das Projekt eingebunden.
Alle kirchlichen Eigentümer von alten Drucken (Kirchenge-
meinden, Kirchengemeindeverbände, kirchliche Stiftungen, 
Kirchenkreise) in der EKM werden aufgerufen, diese an die Ko-
ordinierungsstelle zu melden und die Aufnahme ihres Bestandes 
in das Projekt formlos zu beantragen. Parallel dazu nimmt die 
Koordinierungsstelle von sich aus dorthin Kontakt auf, wo sich 
nach Aktenlage ein nennenswerter Buchbestand befindet.
Die Kirchenkreise können überdies stellvertretend auch Buch-
bestände der Bibliotheksträger in ihrem Zuständigkeitsbereich 
zur Bearbeitung an die Koordinierungsstelle melden.
Die Koordinierungsstelle entscheidet über die Reihenfolge der 
Bearbeitung und vermittelt geeignetes Personal für die Katalo-
gisierung oder stellt dieses selbst zur Verfügung.

Für die Festlegung der Reihenfolge sind folgende Kriterien 
entscheidend:
• Zugang zu Drittmitteln,
• Umfang des Buchbestandes,
• eigenes Engagement des Bibliothekseigentümers.
Wo eine Bearbeitung vor Ort nicht möglich ist, wird von den Bi-
bliothekseigentümern erwartet, ihre Buchbestände zur Bearbei-
tung an eine zentrale landeskirchliche Stelle (Eisenach, Erfurt, 

Halle, Magdeburg) zu bringen. Bei der logistischen Abwicklung 
berät und unterstützt die Koordinierungsstelle. Nach der Kata-
logisierung werden die Bestände sachgerecht gelagert und im 
Regelfall der öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.
Ist eine sichere Lagerung und öffentliche Nutzung vor Ort 
nicht möglich, wird eine Deponierung im Landeskirchenarchiv 
oder in einem Kirchenkreisarchiv empfohlen.

Alle weitergehenden Fragen sind an die Koordinierungsstelle 
zu richten:

Landeskirchliches Archiv der EKM
Koordinierungsstelle Historische Handschriften- und 
Buchbestände
Region Nord: Region Süd:
Dr. Margit Scholz Christina Neuß
Freiherr-vom-Stein-Straße 47 Ernst-Thälmann-Str. 88
39108 Magdeburg 99817 Eisenach
archiv.magdeburg@ekmd.de archiv.eisenach@ekmd.de

Eisenach, den 15. Februar 2022
(6301-02)

Landeskirchliches Archiv der EKM Christina Neuß
     Leitung

Vorbereitungen zur Wahl  
der Pfarrvertretung 2022 

Entsprechend dem Pfarrvertretungsgesetz vom 21. November 
2009 (ABl. S. 302) finden in den Kirchenkreisen der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland die Wahlen für die Kontakt-
personen und ihre Stellvertreter bis zum 30. April 2022 statt. 
Die Pfarrvertretung besteht aus neun Mitgliedern. Sie setzt sich 
zusammen aus je einem Mitglied aus jedem der bisherigen 
fünf Propstsprengel (Wahlkreise) der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland, die aus der Mitte der von den Pfarrkonventen 
der Kirchenkreise gewählten Kontaktpersonen in die Pfarrver-
tretung entsandt werden, zwei Mitgliedern, die vom Thüringer 
Pfarrverein e. V. entsandt werden, einem Mitglied, das sich im 
Ruhestand befindet und vom Pfarrverein entsandt wird, einem 
Mitglied, das vom Berufsverband der Gemeindepädagogen 
entsandt wird. Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin oder 
ein Stellvertreter zu bestimmen. Die Stellvertreter sind zugleich 
Ersatzmitglieder. Nach erfolgter Wahl werden die Gewählten 
der jeweils zuständigen Regionalbischöfin bzw. dem jeweils 
zuständigen Regionalbischof mitgeteilt. Zwischen Mitte Mai 
und Ende Juni 2022 wählen die Kontaktpersonen der ehemali-
gen Propstsprengel nach Einladung durch die Regionalbischöfin 
bzw. den Regionalbischof aus ihrer Mitte jeweils eine Vertre-
terin bzw. einen Vertreter und eine Stellvertreterin bzw. einen 
Stellvertreter für die Pfarrvertretung. Im Juli bzw. August 2022 
kommt die Pfarrvertretung zu ihrer konstituierenden Sitzung 
zusammen und wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und 
die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter.

Bad Köstritz, den 8. Februar 2022

Der Wahlausschuss der Pfarrvertretung
Kersten Borrmann (Vorsitz)
kersten.borrmann@kirchenkreis-eisenberg.de
Antje Gerlach
Cindy Havelberg-Kunze
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Bekanntgabe der Siegel
der Evangelischen Kirchengemeinde Ströbeck

- Gültigkeitserklärung -

Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland gibt bekannt, dass die Evangelische Kirchenge-
meinde Ströbeck seit dem 12. Januar 2022 Kirchensiegel führt, 
die in der Siegelliste des Landeskirchenamtes der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland unter der Nummer 3.425 
aufgeführt sind.

Siegelbild:  Stilisierte Abbildung des St. Pankratius, den Namens- 
patron der Kirche in Ströbeck, vor einem Schachmus-
ter, als Zeichen der regionalen Verbindung

Legende:  „EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
STRÖBECK“

 (mit dem Beizeichen „Kreuz“)

  „EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
STRÖBECK“

 (mit dem Beizeichen „Stern“)

Maße:  jeweils 35 mm, rund

Der bzw. die Pfarrer/in führt das Siegel mit dem Beizeichen 
„Kreuz“ im Scheitelpunkt. Der bzw. die Vorsitzende des 
Gemeindekirchenrates führt das Siegel mit dem Beizeichen 
„Stern“ im Scheitelpunkt.
Das bisherige Siegel wird mit gleichem Datum außer Geltung 
gesetzt.

Erfurt, den 21. Januar 2022
(6262-01)

Das Landeskirchenamt  i. A. Thomas Brucksch
der Evangelischen Kirche  Kirchenrechtsrat
in Mitteldeutschland

Bekanntgabe des Siegels
der Evangelisch-Lutherischen  
Johannisgemeinde Niederroßla

- Gültigkeitserklärung -

Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland gibt bekannt, dass die Evangelisch-Lutherische 
Johannisgemeinde Niederroßla seit dem 7. Februar 2022 ein 
Kirchensiegel führt, das in der Siegelliste des Landeskirchen-
amtes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland unter 
der Nummer 3.416 aufgeführt ist.

Siegelbild:  Darstellung Johannes des Täufers mit Kreuzstab, 
Gotteslamm sowie der auf Christus hinweisenden 
Handgeste

Legende:  „Evang.-Luth. Johannisgemeinde Niederroßla“
 (mit dem Beizeichen „Kreuz“)

Maße: 30:42 mm, spitzoval

Die Siegel der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Kirchen-
gemeinden Mattstedt, Niederroßla, Pfiffelbach, Wersdorf und 
Zottelstedt werden mit gleichem Datum außer Geltung gesetzt.

Erfurt, den 8. Februar 2022
(6262-01)

Das Landeskirchenamt  i. A. Thomas Brucksch
der Evangelischen Kirche  Kirchenrechtsrat
in Mitteldeutschland
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Bekanntgabe über die Außergeltungsetzung
landeskirchlicher Dienstsiegel

Das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland gibt bekannt, dass die nachfolgend abgedruck-
ten landeskirchlichen Dienstsiegel mit dem Beizeichen „5“ 
mit Wirkung vom 1. Januar 2021 und die landeskirchlichen 
Dienstsiegel mit dem Beizeichen „16“ mit Wirkung vom  
1. Januar 2022 außer Geltung gesetzt werden.

Erfurt, den 9. Februar 2022
(6260-01:0003)

Das Landeskirchenamt  i. A. Thomas Brucksch
der Evangelischen Kirche  Kirchenrechtsrat
in Mitteldeutschland
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• Fundgrube für Gemeindekirchenräte •
• Wegweiser für Ehrenamtliche und Hauptamtliche •

• Informationsquelle für Gemeinden und Landeskirche •

• Spannende Reportagen, Berichte und Interviews •

• Glaube im Alltag und Orientierung in Lebensfragen •

• Erfahrungen aus anderen Gemeinden •
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